
Y . S a t z u n g 1 ) . 

§ ι-
Die Vereinigung der deutschen Staaterechte]ehrer stellt sich 

die Aufgabe: 
1. wissenschaftliche und Gesetzgebangafragen aus dem 

Gebiete des öffentlichen Rechts durch Aussprache in 
Versammlungen der Mitglieder zu klären; 

2. auf die ausreichende Berücksichtigung des Öffentlichen 
Hechts im Universitätsunterricht und bei staatlichen 
und akademischen Prüfungen hinzuwirken; 

3. in wichtigen Fällen zu Fragen des öffentlichen Rechts 
durch Eingaben an Regierungen oder Volksvertretungen 
oder durch öffentliche Kundgebungen Stellung zu 
nehmen. 

§ 2. 
Zum Eintritt in die Vereinigung ist aufzufordern, wer an 

einer deutschen Universität als Lehrer des Staats- oder Ver-
waltungsreohts tätig ist oder gewesen ist und sich der wissen-
schaftlichen Forschung auf dem Gesamtgebiete dieser Wissen-
schaften gewidmet hat. 

Die Aufforderung geschieht auf Vorschlag eines Mitglieds 
durch den Vorstand. Ist dieser nicht einmütig der Ueber-
zeugung, daß der Vorgeschlagene die Voraussetzungen für den 
Erwerb der Mitgliedschaft erfüllt, so entscheidet die Mitglieder-
versammlung. 

Als deutsche Universitäten im Sinne des Absatz 1 gelten 
die Universitäten des deutschen Reichs, Oesterreichs und die 
deutsche Universität zu Frag. 

Staats* und Verwaltungsrechtelehrer an anderen deutschen 
Universitäten außerhalb des Deutschen Reiches können auf 
ihren Antrag als Mitglieder aufgenommen werden. 

Für Lehrer des Staats- und Verwaltungsrechts, die früher 
M einer deutschen Universität im Sinne des Absatz 3 tätig 
gewesen sind, aber jetzt bei einer ausländischen Universität 
tätig sind, gilt Absatz 3 tand 4. 

*) Beschlossen am 13. Oktober 1922. 
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146 Satzung. 

§ 3. 
Eine Mitgliederversammlung soll regelmäßig einmal in 

jedem Jahre an einem vom Vorstande za bestimmenden Orte 
stattfinden. In dringenden Fällen können außerordentliche 
Versammlungen einberufen werden. Die Tagesordnnng wird 
durch den Vorstand bestimmt. 

Auf jeder ordentlichen Mitgliederversammlung maß mindestens 
ein wissenschaftlicher Vortrag mit anschließender Aussprache 
gehalten werden werden. 

§ 4. 
Der Vorstand der Vereinigung besteht aus einem Vor-

sitzenden, seinem Stellvertreter und einem Schriftführer, der 
auch die Kasse führt. Der Vorstand wird am Schlüsse jeder 
ordentlichen Mitgliederversammlung neu gewählt. Der Vor-
sitzende und sein Stellvertreter dürfen innerhalb eines Zeit-
raums von sieben Jahren nur einmal wiedergewählt werden. 

Zur Vorbereitung der Mitgliederversammlung kann sich 
der Vorstand durch Zuwahl anderer Mitglieder verstärken. 
Auch ist Setbstergänzung zulässig, wenn ein Mitglied des Vor-
standes in der Zeit zwischen zwei Mitgliederversammlungen 
ausscheidet. 

§ 5. 
Zur Vorbereitung ihrer Beratungen kann die Mitglieder-

versammlung, in eiligen Fällen auch der Vorstand, besondere 
Ausschüsse bestellen. 

§ 6. 
Ueber Aufnahme neuer Mitglieder im Falle des § 2 Abs. 2 

sowie über Eingaben in den Fällen des § 1 Ziffer 2 und 3 
und über öffentliche Kundgebungen kann nach Vorbereitung 
durch den Vorstand oder einen Ausschuß im Wege schriftlicher 
Abstimmung der Mitglieder beschlossen werden. Mit Ausnahme 
der Entscheidung über die Aufnahme neuer Mitglieder bedarf 
ein solcher Beschluß der Zustimmung von zwei Drittel der 
Mitgliederzahl, und es müssen die Namen der Zustimmenden 
unter das Schriftstück gesetzt werden. 

§ 7. 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt bis fünf1) Mark für das 

Kalenderjahr. 

') Beschlossen un IS. April 1924. 






